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4. Gleichstellung interessierter Mädchen
mit den Knaben in den Fächern Geo-
metrie und Geometrisch Zeichnen an
der Real- und Oberschule.

Mit diesen Versuchen wurden verschie-
denartige Ziele angestrebt. Man wollte Er-
fahrungen mit abteilungsübergreifenden
Kursen sammeln und das Bedürfnis ermit-
teln; man beabsichtigte aber auch, Behör-
den, Lehrer, Schüler und Eltern mit den
Problemen der fächerspezifischen Lei-
stungsdifferenzierung vertraut zu machen
und die Eignung der Lehrmittel abzuklä-
ren.
Es war vorgesehen, diese Versuche in
einer beschränkten Anzahl von Gemein-
den durchzuführen, die mindestens zwei
dritte Sekundarschul- und zwei dritte Real-
schulklassen aufweisen und sich verpflich-
ten, alle vier Teilversuche als ein Ganzes
zu verwirklichen. Voraussetzung war fer-
ner, dass die Eltern orientiert werden und
dass die Lehrerschaft mit den Versuchen
einverstanden ist. Die Versuchskonzeption
hätte erlaubt, später in kleinen Schritten
die Integration und Differenzierung weiter
auszubauen.

Nun hat sich aber gezeigt, dass nur wenig
Interesse für derartige Versuche vorhan-
den ist. Innerhalb der gesetzten Frist ha-
ben sich lediglich drei Gemeinden einver-
standen erklärt, die an die Versuchskon-
zeption geknüpften Bedingungen zu erfül-
len. Als Grund für das fehlende Interesse
werden vor allem Einwände gegen Punkt
3 der Versuchsreihe angeführt, aber auch
die Tatsache, dass das Gymnasium nicht
in die Versuche einbezogen worden ist.
Von der Lehrerschaft wird kritisiert, dass
die geplanten Teilschulversuche keine För-

derungsmöglichkeiten für die begabteren
Sekundarschüler enthielten.

Ohne Zweifel werden die in den drei Ge-
meinden zur Durchführung gelangenden
Teilschulversuche die Aufmerksamkeit al-
1er interessierten Kreise auf sich ziehen.
Die hier gemachten Erfahrungen werden
einen grossen Einfluss auf die Weichen-
Stellung für die Reform der Zürcher Volks-
schule ausüben.

Kampf um Schuljahrbeginn geht
weiter
Die Vorgeschichte dieses Kampfes ist be-
kannt. Im Juni 1971 hatten die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger über den Bei-
tritt des Kantons Zürich zum Konkordat
über die Schulkoordination und über die
Verlegung des Schuljahrbeginns vom
Frühjahr auf den Herbst zu entscheiden.
Die zweite Vorlage ergab sich aus einer
eventuellen Annahme der ersten, indem
das Konkordat die Kantone dazu ver-
pflichtet, ihre Schulgesetzgebung in eini-
gen genau umschriebenen Punkten anzu-
gleichen. In einem dieser Punkte wird ge-
fordert, dass das Schuljahr zwischen Mitte
August und Mitte Oktober zu beginnen
habe.

Während der Beitritt zum Konkordat mit
dem grossen Mehr von 130 088 Stimmen
angenommen wurde, betrug das Mehr an
Ja-Stimmen für die Verlegung des Schul-
jahres nur 133. 129 955 Zürcherinnen und
Zürcher bejahten also die grossen Vorteile
der Schulkoordination, ohne sich dazu
entschliessen zu können, eine damit ver-
bundene Verpflichtung zu erfüllen.
Die Bekämpfer des Herbstschulbeginns
gaben sich mit dem zugegeben knappen
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Resultat nicht zufrieden. Nachdem ihr Be-
gehren um Nachzählung der Stimmzettel
vom Kantonsrat abgewiesen worden war,
reichten sie beim Bundesgericht eine
staatsrechtliche Beschwerde gegen die
Erwahrung des Volksentscheides über den
Herbstschulbeginn ein. Das oberste Ge-
rieht hat nun entschieden, dass keine Ur-
sache bestehe, die Volksabstimmung un-
gültig zu erklären und lehnte ferner das
Vorhandensein zwingender rechtlicher
Gründe für eine Nachzählung der Stimm-
zettel ab.

Nur wenige Tage nach Bekanntgabe der
Abweisung der staatsrechtlichen Be-
schwerde durch das Bundesgericht wurde
dem Büro des Zürcher Kantonsrates eine
von über 35000 Stimmbürgern unterschrie-
bene Volksinitiative für den Schulbeginn
im Frühling eingereicht. Wenn die Initia-
tive nicht zurückgezogen wird, werden
sich die Stimmbürger also noch einmal
zum Beginn des Schuljahres zu äussern
haben.

Es sei hier nicht auf die Vor- und Nach-
teile von Frühjahr- und Herbstschulbeginn
eingegangen. Zweifellos weisen beide Lö-
sungen ihre Vorzüge und Mängel auf. Da-
rüber zu diskutieren, ist aber müssig ge-
worden. Fest steht, dass die Stimmbürger
zur Schuikoordination deutlich ja gesagt
haben und fest steht, dass dieses Ja die
Verpflichtung impliziert, den Schuljahrbe-
ginn auf einen Zeitpunkt zwischen Mitte
August und Mitte Oktober zu verlegen.
Diese beiden Tatsachen lassen über den
endgültigen Ausgang des Kampfes wenig
Zweifel offen. Sollte die jetzt eingereichte
Volksinitiative zur Abstimmung gelangen
und sollte dabei die Rückkehr zum Früh-
jahrsschulbeginn bejaht werden, müssten

die Stimmbürger erneut zur Urne gebeten
werden, so lange, bis der Kanton Zürich in
die Lage versetzt wird, die gesetzlich ein-
gegangene Verpflichtung für die Umstel-
lung des Schuljahres zu erfüllen.

Reduktion des Mädchenhand-
arbeitsunterrichtes
In den letzten Jahren ist der Mädchen-
handarbeitsunterricht verschiedentlich ins
Kreuzfeuer der Kritik geraten, nicht weil
sein Wert für die praktische und schöpfe-
rische Entwicklung des Kindes unter-
schätzt wurde, sondern weil er die Chan-
cengleichheit von Mädchen und Buben
beeinträchtigt. Kritisiert wurde nicht der
Handarbeitsunterricht an sich, sondern die
relativ hohe Stundenzahl und die Tatsa-
che, dass die Knaben, währendem die
Mädchen nähen und stricken, in wichtigen
Fächern wie Deutsch, Rechnen, Geometrie
usw. unterrichtet werden.

Obwohl sich bei einer Befragung im Kan-
ton Zürich rund 80% der Mütter für die Bei-
behaltung der bisherigen Stundenzahl für
den Handarbeitsunterricht ausgesprochen
haben, sollen diese Unterrichtsstunden
leicht reduziert werden. Die Zahl der Hand-
arbeitsstunden wird in der 3. Primarklasse
und in der 6. Primarklasse wie bisher zwei
resp. vier Stunden betragen, in der 4. Pri-
marklasse wird sie auf vier anstatt vier
bis fünf festgesetzt und in der 5. Primär-
klasse von sechs auf vier reduziert. Ver-
suchsweise werden in vier oder fünf Ge-
meinden schon in der 2. Primarklasse zwei
Handarbeitsstunden wöchentlich erteilt
und für später sind Versuche für eine Aus-
gestaltung des Handfertigkeitsunterrichtes
für Knaben vorgesehen.
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